
Kleingartenverein „Am Laasigberg“ e.V. 

im Verband der Gartenfreunde Gera e.V. (VGG) 

 

M E R K B L A T T  für jeden G A R T E N F R E U N D  ab 2026                                      
Grundlagen: Bundeskleingartengesetz (BKleingG), Kleingartenordnung des VGG, Satzung des Kleingartenvereins „Am 

Laasigberg“ e.V.  sowie die Beschlüsse der Mitgliederversammlungen  

 

1. Jährlich sind je Garten 6 Stunden gemeinnützige Arbeit für den Kleingartenverein zu leisten. Jede nicht geleistete 

Stunde wird mit einer Zahlung von 18,00 € verrechnet. Die Initiative zur Leistung gemeinnütziger Arbeit geht dabei 

vorwiegend vom Gartenpächter aus. Sie ist grundsätzlich vorher mit den Zeilenverantwortlichen bzw. dem Vorstand  

abzustimmen und von diesen schriftlich bestätigen zu lassen. Eine Übertragung geleisteter Stunden in das Folgejahr ist 

nicht möglich. 

 

2. Das Entsorgen von Abfällen jeder Art im Vereinsgelände sowie in den angrenzenden Wald- oder Flurstücken ist 

grundsätzlich untersagt und wird als Ordnungswidrigkeit mit 100 € bestraft.  

Gemäß Merkblatt des Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz vom 01.10.2015 ist das Verbrennen von 

Abfällen oder Verschnitt im Freistaat ab 01.01.2016  verboten und wird  zur  Anzeige gebracht. 

              Die Verwendung von Brennholz (trockenes Holz) zum Kochen oder Grillen sowie als Wärmequelle ist nur in Brenn- und 

              Feuerschalen erlaubt und  darf  nicht zu Gefahren oder Belästigungen führen.              

 

3. Entsprechend Bundesnaturschutzgesetz §39 Abs.5 sind seit dem 1. März 2010 Baumfällungen sowie die Rodung von 

Hecken und Sträuchern zwischen 1. März und 30. September verboten. 

 

4. Kraftfahrzeuge sind grundsätzlich auf den zur Gartenanlage gehörenden Parkplätzen abzustellen (unterer und oberer 

Eingang). Das Befahren der Wege in der Kleingartenanlage ist für Fahrzeuge aller Art  (einschl. Fahrräder) nicht 

gestattet; Ausnahmen sind beim Gartenvorstand rechtzeitig vorher zu beantragen und nur mit Genehmigung möglich. 

 

5. Die Türen und Tore zur Kleingartenanlage sind von März bis Oktober ab 20.00 bis 6.00 Uhr, von November bis Februar 

ganztägig geschlossen zu halten. 

 

6. Jeder Anschriftenwechsel  oder neue  telefonische Erreichbarkeit ist dem Vorstand umgehend schriftlich anzuzeigen. 

 

7. Die Wege der Kleingartenanlage sind von den Pächtern der jeweils angrenzenden Gärten in Ordnung zu halten.  

Nach Hecken- oder Grasschnitt sind die Wege sofort zu beräumen. Entsprechend der Kleingartenordnung des VGG 

dürfen Hecken innerhalb der Anlage  eine Höhe von 1,50 m nicht überschreiten. 

 

8. Kleintierhaltung ist in der Anlage nicht gestattet. Außerhalb des Gartens sind Hunde an der Leine zu führen;  

eventuelle Verunreinigungen auf Anlagewegen und -plätzen sind umgehend  vom Tierhalter zu entfernen.  Beim 

zeitweiligen Mitbringen von Katzen ist der Schutz der Vögel zu gewährleisten. 

 

9. Schäden an Einrichtungen der Wasserversorgung sind sofort, unabhängig vom Verursacher, zu melden an Gfrd.  

               Masuhr, Mario                       Garten Nr. 56              Tel.-Nr.: 0176 8043  2527  

              Bei Schäden an der Stromversorgung bitte an Gfrd. Uli Grau wenden,  Garten Nr. 87,  Tel.-Nr.:  0160 762 4429    

      

Die Wartung der Absperr- und Entlüftungsventile in den Gärten obliegt den betreffenden Gartenpächtern, dazu gehört 

auch die Beachtung der bekannt gegebenen Termine für das An- und Abstellen der Wasserversorgung. Für durch offene 

oder   defekte Ventile entstehende Schäden oder Verluste haftet der jeweilige Gartenpächter. 

Für alle Fragen im Zusammenhang mit Wasser und Elektroenergie  gilt die Wasser- und Stromordnung des Vereins. 

 

10. In den  Ruhezeiten ist jeglicher Lärm in der Kleingartenanlage zu vermeiden. Die Ruhezeiten gelten in der Saison im 

Zeitraum vom 01. April bis zum 30. September. 

              montags bis freitags von  22.00  bis 6.00 Uhr,  samstags von 13.00 bis 15.00 Uhr sowie ab 20.00 Uhr, 

              sonntags und feiertags   ganztägig. 

              Das Zünden von Feuerwerkskörpern ist in der Anlage ganzjährig untersagt und wird vereinsrechtlich geahndet. 

  

11. Die Haftung für Schäden sowie daraus entstehende finanzielle Forderungen regeln sich grundsätzlich nach den 

Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB – Schadenersatzpflicht). Versicherungsansprüche aus Einbrüchen 

u.a. Schäden sind ohne Verzögerung vom Pächter dem Verband der Gartenfreunde e. V. Gera zu melden. 

 

Eventuelle Anfragen sind an den Vorstand des Kleingartenvereins oder den Verband der Gartenfreunde e.V. Gera zu  richten, 

wobei für schriftliche Mitteilungen und Anfragen folgende Adressen gelten: 

  

KGV „Am Laasigberg“ e.V. Gera                                             Verband der Gartenfreunde e.V. Gera 

c/o. Andreas Kluge                                                                    Geschäftsführender Vorstand  

Schenkendorfstraße 28                                                            Steinstr. 40                         

07548  Gera                                                                                 07546 Gera  

Tel.  0176 2134 6638                                                                 Tel./Fax  0365 51044 

 


